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^ l t t ^ a ^ den 15. A^ r i l i«37.

«Kubernial - Verlautbarungen.
Z. ^5^j. (3) N r . " l 2 ^ ^

. Z u r r e n d e
des t. k. l l l p r l s chen G u b e r n i u m s . —
Die allgcmemeHofkammer hat im ̂ .nuerstand,
nisse mit der k. k. vereinten und der königlichen
ungarischen Hofkanzlei sich bestimmt befunden,
die Stein» und Braunkohlen »m Wcchselrer»
kehre Ungarns undSiebenbürgens m»t den übri«
gen Provmzen der österreichischen Monarchie
von dem Eln ' und Aus^angszoll » und den
Drcißtgst - Gebühren zu befreien. — Dieses
ivlrv in Folge hcrabgelangten hohen hofkam,
mer ,Decretcs vom 6. März 16)7, Z. 7577,
m,t den, Vi'fügen bekannt gemacht, d<iß dle
^^ ' l l - und Dre>ßigstfrelhe»t vom Tage der öf«
f̂ enlllchen Kundmachung m Wirksamkeit zu
traten habe. — Laibach dcn 25. Mär< ,8^7.
Joseph Lamillo Freiherr v. Schmidburg,

Landes - Gouverneure
E a r l Graf zu W e l s p e r g , R a i t e n a ü

und P r i m ö r , k. k. Hofralh.
A n t l ) n S t e l z i c h ,

s. k. Gud. Rath.

Z. 464. (2) Nr- 69öS.
V e r l a u t b a r u n g .

Bei der von Johann Anton Thalnitscher
von Thalbpra, gewesenen Domdechante und
Oeneralvicar zu kaibach, im Testamente vom
,5. November 171^ errichteten Stubentenst'f«
l l^ng, »ss oulch den Tod dcs Humanitälsschü-
lcrs Theodor Pototschnig, ein Pl»y im jahrlie
lten Erlrage von 80 fi. E. M . erledigt. Die,
ses Stipendium ist vorzüglich für Gtubierende
bestimmt, welche von den Schwestern des be«
nannten Stifters abstammen. Ter St i f tungs,
genuß beschrankt sich auf keine Studienablhei-
l " " 9 . Das P'äsentatlonirecht gebührt dem
Domkapltel in ka.bach. — Diejenigen Gtu -
dlerenden, welche dieses Stipendium zu erhal-
ten wünschen, haben ihre Gesuche bis Ende
M a i d. I . be, dem Laibacher Domkapltel zu
überreichen/ und diesen Gesuchen den Tauf,

schein, das Dürft igkeits-, das Pocken- odcr
Impfungs-Zeugmß, die Stud,enzeugmsse von
den beiden letzten Eemestral'Prüfungen, so wie
endlich diejenigen, welche dicßfalls aus dem Ti»
tel der Verwandtschaft einschrelten wollen, noch
insbesondere einen legallsirten Stammbaum
beizulegen. — lalbach am 25. März i L Z / .

F r a n z G l ö i e r , ^
k. k. Gubernial, Vtcretar.

Z. ^55. (3) »ä N r . ' " V g ^ ,
K u n d m a c h u n g .

Bei dem s. k. Eameral- und Kriegszahl«
amte in l>n< isl d,e mlt einer jahllichen Be-
solduna von 5oo fi. E. M . verbundene zweite
Casseofficierkstells, oder im Halle dltser Dienft-
platz lm W ge der Gradual'Vorrückung besetzt
werden sollte, die fünfte Easseofflcitrsstelle mit
einem jährlichen Gehalle von H00 st. E. M . in
Erledigung gekommen. — Diejenigen, welche
slH um eine dieser Dienstessttllen allein, oder ale
tcrnatlve um eine oder die andere derselben zu
bewerben gedenken, haben chre Gesuche, in
welchen ihreBewerbung bestlmms auszudrücken
ist, wenn sie bereits in landlsfurfilichen Dier«
ften stehen, durch die chnen vorgesetzten Stel»
l l n , sonst aber unmittelbar bei der l . k. ob der
»nnfischtn Regierung bis Ende April b. I . zu
überreichen. — I n den Gesuchen haben sich
die Bittsteller über ihre Moral i tät , über die
Zurückllgung des 2Zsten Lebensjahres, über
ihre b,sher,ge Laufbahn ,m Gtaatsdienste ober
in Privatdiensten, dann über die Fahigleit,
im Falle der Vorrückutig in einen mit einer
EauNon verbundenen Diensiposten dieselbe lei-
sten zu können, durch genügende, in Original,
oder in beglaubigter Vbschnft beizubringende
Zeugnisse auszuweisen. — Insbesondere haben
diejenigen Bittsteller, welche nicht bereits bei
einer landcsfürstlich«n3asse angestellt sind, nach
Vorschrift der hohen Hofkammer,Dccrete vom
3. und 17. September ,819 , Z. Z ^ ä und
62598, entweder sich auszuweisen, daß sie die
vorgeschriebene Camera!» ZahlamtS-Prüfung
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binnen dim Verlaufe eines Jahres zurücka/-
tcchnet (und mcht vor längerer Zeit) mtt Er«
folg bestanden haben, oder sich dieser Prüfung
zum Behufe der gegenwärtigen Dlenssbewer«
bung unverzüglich zu untergehen. — Die Eas-
sehchörde, bei welcher diese Prüfung abgelegt
wurde, lft in dem Gesuche zu benennen, da»
Mlt man über den Erfolg die ämtllche Ueber«
zeugung elnhohlen kann. — Von der k. l . ob
der ennsischcn Landesregierung. Llnz am 16.
März i L Z / .

F r a n z Lötsch,
k. k. Regnrungs-»ecretär.

Z . 457. (3) ^ «ä N r . " " / , 2 ^ 3
K u n d m a c h u n g

des k. k. böhmischen l a n v e S - G u b e r -
n i u m s . — Wegen Abhaltung des Wollmark-
tcs «n Prag. — Die k. k. allgemeine Hofkam-
mer hat laut hohen Decrets vom 9. März d.
I . , Z. 11025/ über das Emraihen der k. k.
patnonlch- öconomlschen Gesellschaft und des
Schafzüchtervereins , m»t Rücksicht auf den da»
Mlt übereinstimmenden Wunsch mehrerer Land-
wlrthe und Wollhändler zu genehmigen bcfun«
den, daß d»e Wollmarkte in Prag, und zwar
schon der nächst bevorstehende des heurigen I a h ,
res vom 24. bis einschließig 28. I u n » jeden
Jahres, auf den i o . bis e inschl leßlg i 5 .
desselben M o n a t s v e r l e g t werde. —
Was h,emlt zu Jedermanns Wissenschaft mit
dem Bemerken gebracht w i rd , daß die früher
bekannt gemachten, die Abhaltung der Woll-
märkte in Prag betreffend/n Lestimmungen
u n v e r ä n d e r t m Wirksamkeit verbleiben. —
Prag am l6 . März i 8 3 / .

K tav t - unv lanvrechtliche ^rr lautbarungen.

Z. ^ 7 ' . (2) N r . 2926.
E d i c t.

Von dcm k. k. G iad l - und Landrechte in
Krain ^vnd hiemit bekannt gemacht, daß am
2k). April l. I . d«e zum Verlasse der Frau
Maria u. Plattcnfeld gehörigen Effecten, in dem
Hause Nr . 47 in der Gradlscha Vorstadt, Vor,
mittags von 9 bis 12 Uhr , und nöchigenfalls
auch Nachmittags von I bis6Uhr gegen glclch
bare Bezahlung werden hmtangegeben werden.

Zugleich wird fernere bekannt gegeben,
daß zur Veräußerung der zum obigen Verlasse
gehörigen, m>t Nr . 2g bezeichneten The-ater-
Loge, der 2^. A p r i l l. I . , Vormittags von
i ö b«s 12 Uhr vor diesem k. k. V lad t - und
^andrcchle bestimmt worden sey, wozu die Kauf-
lustigen eingeladen werden. - ' ,

Laivach am 11. Apnl 1607.

Z. ä5c>. (Z) N r . 2567.
Von dem s. k. Gtadt« und Landrechte lN

Krain wird anmit bekannt gemacht: Es sey
über das Gesuch des Joseph Schreyer, in die
Ausfertigung der Amortisations-Edltte, rück«
sichtlich des angeblich in Verlust gerathenen
Coupons, Nr . ZZogZ, der, auf Namen des Hrn.
Eouald Frethcrrn von Schweiger lautenden
Vanc-Acnen Nr . l , ^. I^ulio 6 3 / ^ , gewil l-
get worden. Es haben demnach alle Jene, wel<
che auf gedachten Coupon auS waS immer für
emem Rcchtsgrunde Ansprüche machen zu kön-
nen vermeinen, selbe binnen der gesetzlichen
Frist von einem Jahre, sechs Wochen und drei
Tagen vor diesem l. k. svtadt« und Landrechte
sogeanß anzumelden und anhängig zu machen,
als im Widrigen auf weiteres Anlangen des
heutigen Bittstellers Joseph Schreyer, der oh»
gedachte Coupon l'.ach Verlauf dieser gesetzli-
chen Frist für getödtet, kraft- und wirkungs-
los erklärt werden wird.

Lalbach am 3 l . März 58^7.

Z. 456. (5) N r . 2 9 ^
E d i c t .

Von dem k. k. Stadt- und ?andrcchte in
Kram witd hicmit bekannt gemacht, daß am
iH. A r r i l 183/ zu den gewöhnlichen Amls-
fiunden, und nöthlgcnfalls an den darauffol-
genden Tagen, die zum Theresia Wetsch'schen
Verlässe gehörigen Effecten, mit Ausnahme
der Welnvorräthe, werden veräußert werden.

talbach am 6. April l ü ä / .

Nnmliche Verlautbarungen.

'Versatzamtliche Licitation.
Am 20. dieses Monats werden

zu den gewöhnlichen Amtsstundcn in
dem hierortigen Versatzamts, die im
Laufe des Monats Februar,356 ver-
setzten, und in der Zwischenzeit we-
der ausgelösten noch umschriebenen
Pfänder, mittelst öffentlicher Verstei-
gerung an den Meistbiethenden ver-
kauft, und die unter diesen befindli-
chen Präciosen um n Uhr Vormit-
tags ausgerufen.

Gleichmäßig werden auch jene
Effecten von fremden Partheien feil-
gcbothen, welche zu diesem Behufe
Tags vorher daselbst abgegeben wer-
den. — Laibach am 10. Apri l 1837.
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Z 463. (2) Nr . - 5 ^ 5 5 2. 55.

C o n c u r s .
Zur provisorischen Wiederbesctzung der bei

dem k. k. Hauptjollamte zu Trieft erledigten
Manipulat ions, Amteschrechersfteüe, nnt dem
Gehalte jährlicher Vierhundert Gulden, und
dem Quartlergelde von Vlerz'g Gulden, wlrd
hiemlt der Eoncurs bls lfnde Ma l d. I . eröff,
n?t. — Die Bewerber um diesen, oder einen
sich hierdurch allenfalls erledigenden Dienstplatz
des gedachten Hauptzollamtes, mit gleichen oder
geringeren Genüssen, haben ihre Gesuche im
vorgeschrieben Dienstwege ac, die k. k. Ca-
wnal-BejnkS-Verwalluna zu Tnest zu lelten,
und sich dann über ,hre bisherige Dienstlei-
stun?, Eprachkenntnisse und die in der Gefal-
len,Manivulanon / dann im Casse. und Nech«
nus'g^fache erworbenen Kenntnisse, sowie über
den Umstand gehörlg auszuweisen, ob und in
welchem Grade sie m>t emem oder dem andern
Beamten deS Tröster Haufttzoll^mtes verwandt
oder verschwägert sind. — Von der k. k. illy-
r,s,hv'N Camerel-Gefallen-Verwaltung, tal-
bach am 9. Apl l l , 6 )7 .

^ ^ 5 . (2) Nr . ' ^ ^ x . ^ .
C o n c u r s .

Bei dem k. k. Eommerzlal - Zollamte in
Opls^ma ist die Man'pulantcnstelle mit dem
Gchalls Uhvllcher ^00 ss , d?m Genusse der
freien Wohnung, Ui.d der Verbindlichkeit zur
kelstung nner E^utlon lM Gehallsbetrage pro-
Ulsorls.v zu bcsctzen. — Dle Vewkrber um dtt«
sen Dicnstposten haden ihre gehörig documen-
tlrlen Gesuche im vorgeschriebenen Wege läng-
ttens bls i5 . Mat d. I . be» der k. k. «kameral,
BeznkS-Ve'waltung «n Tr,est emzubringen,
und sich varm über ,hre dleher,ge Dienstlei-
stung, die sicb m der Gcfallen-Vlampulauon,
so wie <m sasse- und Nechnuligsfache erwor-
bcncn Kenntnisse, über dle Kennlmß der lta-
llcnlschen Sprache, danl/ über d«e Zahlgkelt
zur Eautionl-lelstung befr»cdlgend auszuweisen
und anjugrdel,, ob und m welchem Grade sie
m>t t̂ en Veamicn dcs Eommerzl^l - Zollamtes
zl, O^lschina verwandt od^' verschwägert seyen.
— Von der k. k. lliorijchen Eamerc,l«GefälIen-
Velwll lrung. ?a,bach am 2 l . März iLZ / .

Z. ä49> >3) Nr. '« '7 „ , IV.
K u n d m a c h u n g .

Bci d.m k. k. Verwaltllligs - Amte der
Gtaatsherrschaft Fl>t,ch lst die erste Gerlckts-
Dlkner^stelle mit einer sährlichen Löhnung von
E i n h u n d e r t f ü n f z l g G u l d e n , dem Ge»

nusseeiner freien Wohnung und dem Bezüge
eines Holzdevutats, erledigt. Zur »hrer pro,
vlsorlschen Besetzung wird somit der Concurs
b>s 2/». Aprll l. I . eröffnet. — Jene Ind i v i ,
duen, welche sich hierum bewerben wollen, ha«
den «hr nicht zu sehr vorgerücktes Alter, emen
gesunden rüstigen Körperhau und moralischen
Lebenswandel, so nne dle Kenntn,ß des Lesens,
Schreibens und der deutschen, kramlschen Spra«
che, nebst ihrer bisherigen Dienfllelstung do«
cumentirt nachzuweisen. >-— Von Jenen, wel-
che berelts dienen, ist das Gesuch im Wege ih-
rer vorgesetzten Behörde, sonst aber unmittel-
bar vor dem Ablaufe der Frist dem Verwal-
tungsamte Flltsch zu überreichen. — Quiest
centen und gut cunduisirte Individuen aus der
Oränz- oder Gefallen« Wache werden vor-
züglich berücksichtiget werden. — K. K. Ea-
meral-Ne;lrkS« Verwaltung. Görz am 2g.
März ,337.

Z- ^»62. (3) N r . 5 i 3 .
Co n c u r s - V e r l a u t b a r u n g .

Bei dem k. k. Aerarial-Absatzpossa.nte zu
Villach ist die controllirende Offizialensielle, m<t
elnem Iahresgehalte von 600 fi. und eben so
viel Caution, die entweder bar in Conv. Münze
oder fideljussorisch zu leisten seyn wird, erledigt.
— Was gemäß Decrets der wohllöblichen f.
k. obersten Hofpostverwaltung äclo. 29. März
! 9 3 / , , Z. ^ " / 4 8 8 , mit dem Beifügen zur
allgclnemcn Keniuniß gebracht wird, daß Jene,
die sich hierum zu bewerben gedenken möchten,
ihre gehörig documentirten Gesuche bis 3o. l .
M . im vorgeschriebenen Wege bei dieser Ober-
post-Verwaltung einzubringen haben.

Von der k. k. illyrischen Oberpostverwal-
tung. Lalbach am g. April »337.

Z. ä 5 l . (3)
L i c i t a t i o n s - E d i c t .

Das f. l . Idrianer QuecksilbenVergwerk
in Kram bedarf für das künftige Mll i tärjahr
i833 eine Parthle weißer, m,l Alaun ausge»
ar^eneler Gchaf- oder Hammelfelle von i0/,aa
Stücken. Die Vergebung dieser Lieferung wird
in der Art festgesetzt, daß Diejenigen, welche
dieselbe zu übernehmen aesonnen sind, dieß-
falls ihre schriftlichen versiegklten Prelsofferte
biS längstens 20. Mai d. I . l2 Uhr MittagS
an d,e k. k. Bergwerksproducten - Verschleiß-
Direction in Wien einzusenden oder abzugeben
haben.

Diejenigen Offerte, welche nach dem ebkn
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festgesetzten Termine einlangen, werden nicht
mehr berücksichtiget.

Mündliche Anböthe finden bei dieser Ver-
steigerung nlcht Sra l t .

Dle Gedmqnisse der ?,citation sind folgen«
de: l ) Jeder Afferent hat bet der Emsendung
oder Vbgabe semes schriftlichen Änbulhcs auch
zugleich em Reugeld von Dreihundert Gulden
Conventions - Münze, entweder bar bei der
Verschleiß-Directwn zu erlegen, oder sich mit
d«m Oepositen-Schcin derjenigen Neranal^asse
auszuweisen, be» welcher er dleses Reugeld für
Rechnung der V,rschle»ß-Dlrettlon erlegt habe.

Uebrlgens werden auch Anböthe für klei-
nere FellParlhien angenommen, und benjeni«
gen, welche keme iilferungcn erstehen, das
Reugelb von Dreihundert Huldensonuentions-
Münze, oder der dießfaillge Depositen» Gcbem
gleich nach vollzogener und ratifiznter Verwei-
gerung ausgefolgt werden.

2) Bleibt der Ersteher der ?i<ferung für
die erstandene Menge sogleich, das k. k. Berg-
amt aber erft nach der von einer hochlöbllchen
k. k. Hofkammer im Münz- und Bergwesen
erfolgten Ratification verbindlich.

3) Zu dem Contract « Instrumente hat
der srsteher den classenmaßigen Stampcl zu
stellen.

^> Von der erstandenen, im Gelde berech,
Mten Fellen»Menge hat der Lieferant die Eau<
lion mit entfallenden 10 F bar zu erlegen.
Und daher den auf das zurückbehaltene Dadlum
dießfalls noch zu ergänzenden Betrag bar zu
ersetzen.

5) Die Größe der mit Alaun ausgearbei-
teten weißen Bmrfelle muß von der Art seyn,
daß jedes der ganzen und nicht durchlöcherten
Felle, der Mitte nach gemessen, wenigstens 22
Wiener,Zoll Lange und Brettenmaß enthalte.
Felle mn e»nem oder zwei Löcheln müssen ein
größeres Längen- und Breitenmaß enthalten;
Felle mit mehreren köcheln, oder deren Haar,
feite R'yen oder Beschädigungen hat, werden
nicht angenommen.

Große Felle werden angenommen, doch
wird für selbe keine größere Vergütung, wcnn
sie auch zu einem doppelten Bund geeignet wa«
ren, als für einfache geleistet.

Kleine Felle, die das bedungene Maß
nicht haben, oder steif und mit Fettflecken be-
haftet sind, werden als unbrauchbar zurück-
gewiesen.

Das Muster,Fell ist bei der Verschleiß,
Direction einzusehen.

6) Die Lieferung! dlr Fells/ wofür der

Preis auf die vollständige Stellung derselben
an Ort und Stelle nach Idr ia bemessen w,rd,
hat dergestalt zu beginnen, daß an weißen
Fellen 2500 bis Elide Ju l i d. I . nach Idr,a
gllanqen, und das übrige Quantum mit-?qoo
Stücken vom August d. I . angefangen in gle»?
chen fünf Monatsraten zu i58o Stücken bis
I i . December d. I . abgestellt werden, so daß
,mt dem Ic>. Tage elnes jeden der füllf Monate
dle ratenweise Stellung von i58o Glücken ge-
hörig vollzogen, und bls Z i . December d. I .
vollendet seon, w»dr,qens das Bergamt glelch
nach Verlauf e»ner jcdtn für obige ?<lferung
bestimmten ssriss, wenn die bedungeneFe«.An-
zahl am bestimmten sage zu Idr ia nicht einge-
troffss, seyn rvlrd, wenn es auch nlcht in Ver»
legenhllt m>t F<llen ware, ohne weitere Er«
mahnurg ermächtiget »st, sogleich auf Kosten
und Hef.ihr ĥ g Kontrahenten dll auf die be«
zügllche Rate mangelnden Felle um was immer
für einen Preis zu erkaufen, für diesen neuen
Ankauf Fristen zu bestimmen, einen Vertrag
auf Rechnung des contractbrüchigen Lieferan-
ten neuerdings mit wem immer abzuschließen,
und sich für allfall!g höhere Kosten, und für
die sich etwa zum Nachthell des Aerars erge-
bene Prets-D'fferenz an ocr Caution sowohl,
als auch an dem übrigen Vermögen des Kon-
trahenten zu erholen. Sollten aber auch teme
solchen höheren Kosten, oder auch ke,ne solchen
Preis-Differenzen dem Aerar zu elseyen seyn,
so verfallt die Caution dennoch, sobald der Eon»
trahent seine Contracts, Verbi^dluDkeilen in
was immer für einem Puncte nicht erfüllt. T em
Lieferanten bleibt es unbenommen, das ga^e
Quantum der Felle Q4«H früher einzuliefern.

7) Die Felle werden ,u Ivr ,a in Gegen-
wart d«r mit dlejem Geschäfte beauftragten Be-
amten durch Sachkundige untersucht (wobei
es dem Lieferanten fre, stehet, von selnerSeite
Jemanden zur Uebergabe der Felle zu bevoll«,
mächtigen), die nickt qualllätmäßig befunde-
nen ausgestoßen, und zur Disposition des?ie,
feranten gestellt, ohne jedoch für deren Auf-
bewahrung zu haften, wenn selber sie nicht
gleich zurücknehmen sollte.

6) Nach jeder Leerung wird gegen klas-
senmäßig aestampclte Quittung der contract-
mäßige Glldbetrag sogleich ausgefolgt werden.

y) Sollten zrrel oder mehrere aanz gleiche
Offene einlangen, wird das Los zu entscheiden
haben, wem im Falle ihrer Annahme die L«e,
ferung zugesprochen werden wird.

Von der k. k. Bergwerks Producten,Ver-
schleiß ' Direction. W im am 1. April 1LI7.


